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Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Matthias Meyer,
04.06.2008
Schadensersatzansprüche des Vermieters

Rauchverbot in Mietwohnungen

Am 01. Januar 2008 ist in Schleswig-Holstein das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in Kraft getreten. Danach bestehen in Behörden, Gaststätten, Weiterbildungsstätten u.v.m. grundsätzlich Rauchverbote, deren Zuwiderhandlungen mit Geldbußen bis zu 1.000 EUR geahndet werden können. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist nunmehr auch das Rauchen in Mietwohnungen nur noch eingeschränkt zulässig und kann einen Schadensersatzanspruch des Vermieters begründen. Der Bundesgerichtshof hatte einen Fall zu entscheiden, in dem im Mietvertrag gesondert vereinbart worden war: „Bitte möglichst nicht rauchen, (…)“. Die Mieter rauchten dennoch in der Mietwohnung. Nach Beendigung des Mietverhältnisses verlangten sie von dem Vermieter die Rückzahlung der von ihnen geleisteten Kaution. Der Vermieter erklärte die Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen, weil durch das starke Rauchen der Mieter in der Wohnung die Neutapezierung der Wohnung und Neulackierung der Türen erforderlich geworden sei.

Der Bundesgerichtshof (VIII ZR 37/07) entschied, dass Mieter Veränderungen oder Verschlechterungen einer Mietsache nicht zu vertreten hätten, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt würden. Auch ein Mieter, der in einer gemieteten Wohnung rauche, verhalte sich grundsätzlich nicht vertragswidrig, selbst wenn er hierdurch während der Mietdauer Ablagerungen verursache. Der Vermieter werde hierdurch nicht unbillig benachteiligt. Denn er habe die Möglichkeit, die Pflicht zur Ausführung der erforderlichen Schönheitsreparaturen auf den Mieter abzuwälzen, wie dies in der Praxis weithin üblich sei. Vorliegend stehe der Befugnis der Mieter zu rauchen auch nicht der Vertragszusatz „Bitte möglichst nicht rauchen, (…)“ entgegen. Denn ein vertragliches Rauchverbot oder eine das Rauchen einschränkende Vereinbarung erwachse aus diesem Vertragszusatz nach fehlerfreier Würdigung der Vorinstanz nicht. Dem Vertragszusatz könne vielmehr aufgrund der Formulierung als Bitte und der Einschränkung „möglichst“ ein Rechtsbindungswille der Mieter nicht entnommen werden.

Jedoch, so der Bundesgerichtshof, sei ausnahmsweise eine von dem vertragsgemäßen Gebrauch nicht mehr umfasste Nutzung der Wohnung anzunehmen, wenn durch das Rauchen der Mieter Verschlechterungen der Wohnung verursacht würden, die sich nicht mehr durch Schönheitsreparaturen im Sinne des § 28 IV 3 der Zweiten Berechnungsverordnung beseitigen ließen – d.h. durch das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkörper einschließlich Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen -, sondern darüber hinausgehende Instandsetzungsarbeiten erfordern würden. In diesen Fällen begründe das Rauchen eine Schadensersatzpflicht des Mieters gegenüber dem Vermieter.

Für die Frage des Rauchverbotes in Mietwohnungen und eines daraus resultierenden Schadensersatzanspruches des Vermieters kommt es somit auf das Maß des Rauchens an. Ein vollständiges Rauchverbot bedarf grundsätzlich der gesonderten Vereinbarung der Mietvertragsparteien. Die bloße Bitte des Vermieters ist hierfür nicht ausreichend.

Haben Sie als Vermieter oder Mieter in diesem Zusammenhang rechtliche Probleme, lassen Sie sich durch einen Rechtsanwalt beraten.
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